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Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Hartmut Schauerte, Karl-Josef
Laumann, Dagmar Wöhrl, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der CDU/CSU
– Drucksache 15/1543 –

Errichtung von Personal-Service-Agenturen (PSA)

Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r
Nach dem Ersten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt soll
zur Mobilisierung von Beschäftigungsreserven die vermittlungsorientierte
Zeitarbeit wesentlich stärker als bislang genutzt werden. Dazu sieht das Ge-
setz die flächendeckende Einrichtung von so genannten Personal-Service-
Agenturen (PSA) vor. Jedes Arbeitsamt ist verpflichtet, mindestens eine PSA
einzurichten. Dies soll durch Vertrag zwischen dem Arbeitsamt und bereits
tätigen Verleihunternehmen erfolgen. Nur in Regionen, wo derartige Verträge
nicht zustande kommen, hat das Arbeitsamt auch die Möglichkeit, sich an
Verleihunternehmen zu beteiligen oder selbst eine PSA zu gründen. Anfang
dieses Jahres haben Maßnahmen der Arbeitsämter zur Errichtung von PSA
begonnen.

1. Bis zu welchem Zeitpunkt sind die PSAen zu errichten und wie ist diese
zeitliche Vorgabe begründet?

Die gesetzliche Regelung des § 37c Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III)
enthält keine zeitliche Vorgabe, bis wann die flächendeckende Einrichtung der
PSAen erfolgen soll. Die Bundesanstalt für Arbeit (BA) hatte sich das durchaus
ergeizige Ziel gesetzt, bis zur Mitte des Jahres 2003 in jedem Arbeitsamt min-
destens eine PSA einzurichten. Dieses Ziel wurde erreicht.

2. Haben die Bundesregierung oder die Bundesanstalt für Arbeit (BA) Richt-
linien oder Verwaltungsanweisungen für die Durchführung der wettbe-
werblichen Vergabeverfahren erlassen oder obliegt es jedem Arbeitsamt in
eigener Verantwortung, die Übereinstimmung mit den geltenden Vergabe-
vorschriften sicherzustellen?
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Für die von den einzelnen Arbeitsämtern durchzuführenden Vergabeverfahren
hat die BA frühzeitig in Ergänzung zum geltenden Vergaberecht Vorgaben ge-
macht, die von allen Arbeitsämtern berücksichtigt wurden.

3. Wie läuft ein solches wettbewerbliches Vergabeverfahren für PSAen übli-
cherweise ab?

Aufgrund des Innovationscharakters der PSA werden in der Anfangsphase die
Aufträge durch die Arbeitsämter im Wege der freihändigen Vergabe mit vorge-
schaltetem öffentlichen Teilnahmewettbewerb vergeben.
Im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs erfolgt zunächst eine erste Eignungs-
prüfung. Anschließend werden die Angebote der als geeignet befundenen Be-
werber nach Fachkunde, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit sowie nach
preislichen Kriterien (wirtschaftlichstes Angebot) bewertet. Mit bis zu fünf der
bestplazierten Bewerber werden dann konkrete Verhandlungen geführt.
Nach Ablauf der Pilotphase werden die Aufträge entsprechend geltendem Ver-
gaberecht im streng formalisierten Verfahren vergeben.

4. Liegen der Bundesregierung, der Arbeitsverwaltung oder den Wettbe-
werbsbehörden Erkenntnisse über Beschwerden von Beteiligten im Hin-
blick auf die PSA-Vergabeverfahren vor?

Ja, allerdings sehr wenige im Vergleich zur Gesamtzahl der Vergabeverfahren
(siehe Antwort zu Frage 11).

5. Ist das Bundeskartellamt als vergaberechtliche Aufsichtsbehörde im Vor-
feld oder im Verlauf der Vergabeverfahren für die Bundesregierung oder
die Arbeitsverwaltung beratend tätig gewesen?

Nein.

6. Wie viele, bereits langjährig am Markt etablierte, erlaubt tätige Verleihun-
ternehmern und wie viele für diesen Zweck geschaffene Neugründungen
nehmen durchschnittlich an einem PSA-Vergabeverfahren teil?

Hierzu liegen keine statistischen Informationen vor.

7. Nach welchen Kriterien wird der Zuschlag in einem PSA-Vergabeverfah-
ren erteilt?

Gab es bislang schon Beschwerden oder formelle Rechtsmittel nicht be-
rücksichtigter Bewerber gegen die Vergabeentscheidungen?

Die Angebote werden nach Fachkunde, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit
sowie nach preislichen Kriterien bewertet. Die Einschätzung der Fachkunde er-
folgt dabei durch das einzelne vergebende Arbeitsamt.
Von Seiten weniger nicht berücksichtigter Bewerber/Bieter wurden Prüfungs-
anträge bei der Vergabeprüfstelle der BA bzw. ein Nachprüfungsantrag bei der
Vergabekammer des Bundes gestellt (siehe auch Antwort zu Frage 11).
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8. Ist es zutreffend, dass die niederländische Firma maatwerk überproportio-
nal oft (bei rund 30 % aller Ausschreibungen) bei der Vergabe zum Zuge
gekommen ist?

Wie viele PSAen werden insgesamt von maatwerk betrieben werden?

Wurde seitens der BA geprüft, ob die Firma für eine derartige Vielzahl
von PSAen die notwendige finanzielle, personelle und organisatorische
Kapazität besitzt?

Welches Verfahren würde eingreifen, wenn sich im Laufe der Zeit heraus-
stellte, dass die Firma – oder auch jeder andere Anbieter, der den Zu-
schlag für eine PSA bekommen hat – mit der Aufgabe überfordert ist?

Am Stichtag 5. September 2003 lagen der Hauptstelle der BA 200 PSA-Ver-
träge für 9 415 einzurichtende PSA-Plätze mit der Firma Maatwerk als Ver-
tragspartner vor. Dadurch hatte die Firma Maatwerk einen Anteil von 24 % am
PSA-Vertragsvolumen erreicht. Dieser Anteil ist das Ergebnis der unabhängi-
gen Vergabeverfahren, die in den einzelnen Arbeitsämtern stattgefunden haben.
In jedem dieser Vergabeverfahren wurde das wirtschaftlichstes Angebot ausge-
wählt (siehe auch Antworten zu den Fragen 3 und 7).
Wenn sich herausstellt, dass ein PSA-Betreiber nicht in der Lage ist, seine ver-
traglichen Pflichten zu erfüllen, kann von der vertraglich geregelten ordentli-
chen Kündigungsmöglichkeit mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten Ge-
brauch gemacht werden. Gegebenenfalls bestehen auch Möglichkeiten der
außerordentlichen Kündigung.

9. Für welchen Zeitraum werden die Verträge abgeschlossen?

PSA-Verträge werden für die Dauer von zwei Jahren mit einer Verlängerungs-
möglichkeit um weitere zwei Jahre abgeschlossen.

10. In welchem Umfang handelt es sich bei teilnehmenden und bei den be-
reits ausgewählten Verleihunternehmen um ortsansässige, mittelständi-
sche Verleihunternehmen, um überregional bzw. bundesweit tätige Ver-
leiher bzw. um speziell für PSA-Verfahren errichtete Neugründungen
oder um Unternehmen, die in einem direkten oder indirekten Zusammen-
hang mit bundesweit tätigen Weiterbildungseinrichtungen der Tarifpart-
ner, der Spitzenorganisationen von Wirtschaft und Gewerkschaften oder
ihnen selbst stehen?

Eine statistische Erfassung aller Teilnehmer an den Vergabeverfahren findet
nicht statt. Erfasst werden jedoch die abgeschlossenen Verträge. Bei den bis
zum August 2003 registrierten Verträgen gab sich hinsichtlich der Aufteilung
nach Trägerform folgendes Bild:

Abgeschloss.
PSA-

Verträge

PSA-
Plätze

Betriebszweck ausschließl. o. überwiegend
Arbeitnehmerüberlassung

439 20 567

Arbeitnehmerüberlassung u. anderweitige Dienst-
leister (ohne Bildungsträger)

195 8 836

Arbeitnehmerüberlassung und Bildungsträger 154 7 228
Sonstiger Mischbetrieb 31 1 550
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11. Wie hoch ist der Anteil nicht berücksichtigter Interessenten im Verhältnis
zur Gesamtheit aller PSA-Bewerber?

Wie viel Prozent von ihnen haben gegen die getroffene PSA-Entschei-
dung ein Nachprüfungsverfahren beantragt?

Wie hoch ist deren Erfolgsquote?

Zum Anteil der nicht berücksichtigten Interessenten liegen keine Daten vor.
In der Vergabeprüfstelle der BA gingen im Zusammenhang mit der Ausschrei-
bung von PSAen bis zum Stichtag 16. September 2003 insgesamt 24 Prüfungs-
anträge ein. Von diesen 24 Prüfungsanträgen konnte keinem Antrag stattgege-
ben werden.
Darüber hinaus ging beim Bundeskartellamt – Vergabekammer des Bundes –
ein Nachprüfungsantrag ein, der jedoch vom Antragsteller wieder zurückge-
nommen wurde.
In Anbetracht der Tatsache, dass in 180 Arbeitsämtern Vergabeverfahren
durchgeführt wurden, hat nur eine sehr geringe Anzahl von Bewerbern/Bietern
gegen die getroffenen Entscheidungen ein (Nach)/Prüfungsverfahren beantragt.

12. Nehmen Verleihunternehmen in der Regel nur an einem Vergabeverfah-
ren in einem Arbeitsamtsbezirk oder an mehreren Vergabeverfahren un-
terschiedlicher Arbeitsamtsbezirke teil?

Statistische Daten über Mehrfachteilnahme von Bietern liegen nicht vor. Aller-
dings kann anhand der der Hauptstelle der BA vorliegenden PSA-Verträge ge-
folgert werden, dass die Mehrzahl der Interessenten sich in mehreren Arbeits-
ämtern an Vergabeverfahren beteiligt hat.

13. Hat sich die Zahl der der BA bekannten erlaubt tätigen Verleiher seit
Beginn oder Abschluss des in Rede stehenden Gesetzgebungsverfahrens
erkennbar verändert?

Die Zahl der Inhaber einer Erlaubnis nach dem Arbeitnehmerüberlassungsge-
setz stagniert seit einiger Zeit bzw. verzeichnet gegenüber vorherigen Jahren
nur einen relativ geringfügigen Anstieg. Seit September 2002 hat sich dieses
Trend nicht signifikant verändert, wie die nachfolgenden Zahlenreihen zeigen:
30. September 2002: 11 065 Erlaubnisinhaber
31. Dezember 2002: 11 028 Erlaubnisinhaber
31. März 2003: 11 332 Erlaubnisinhaber
30. Juni 2003: 11 517 Erlaubnisinhaber

14. Sind die Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis zur gewerbsmäßigen
Arbeitnehmerüberlassung im Zusammenhang mit den PSA-Ausschrei-
bungsverfahren angestiegen?

Wenn ja, in welchem Maße und in welchen Regionen?

Die Zahl der gestellten Anträge hat anlässlich der geplanten Errichtung von
PSAen zwar deutlich zugenommen, viele Anträge wurden aber lediglich vor-
sorglich gestellt. Im Einvernehmen mit den Antragstellern wurden diese vor-
sorglich beantragten Erlaubnisse erst bei Zuschlagserteilung rechtswirksam er-
teilt. Demzufolge wurden nach Beendigung der Ausschreibungsverfahren viele
Anträge wieder zurückgenommen.
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So ist die Anzahl der Neuanträge im ersten Halbjahr 2003 auf 1 583 gestiegen,
während im gleichen Zeitraum des Vorjahres nur 1 375 Neuanträge registriert
wurden. Da in der Vergangenheit bei der Entwicklung des Antragsvolumens
eher eine Stagnation zu beobachten war, ist der leichte Anstieg sicherlich auch
auf die PSA-Ausschreibungen zurückzuführen.
Betrachtet man die einzelnen Quartale der letzten Jahre, so konnten jeweils ca.
600 bis 700 Neuanträge registriert werden. Nur im 1. Quartal 2003 gingen 935
Neuanträge ein, während im 2. Quartal 2003 mit 646 Neuanträgen sich das An-
tragsvolumen wieder normalisierte.
Regionale Besonderheiten waren nach Auskunft der BA hierbei nicht erkenn-
bar.

15. In wie vielen Arbeitsamtsbezirken sind Verträge zwischen Arbeitsamt
und erlaubt tätigen Verleihern im Sinne von § 37c Abs. 2 Drittes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB III) nicht zustande gekommen oder werden be-
reits jetzt absehbar nicht zustande kommen?

Worin lagen die Gründe für das Nicht-zustande-Kommen derartiger Ver-
träge bzw. die Ablehnung potentieller PSA-Betreiber?

In jedem Arbeitsamtsbezirk wurde mindestens ein PSA-Vertrag mit einem Drit-
ten abgeschlossen. Das Ziel der Bundesregierung, flächendeckende PSAen ein-
zurichten, ist damit erreicht.

16. Wann gilt der Tatbestand, dass solche Verträge gemäß § 37c SGB III
nicht zustande gekommen sind, als erfüllt, und welche Stelle prüft ab-
schließend ob oder legt fest dass, derartige Verträge nicht zustande kom-
men?

In jedem Arbeitsamtsbezirk ist mindestens ein PSA-Vertrag mit einem Dritten
zustande gekommen.

17. In welchen Arbeitsamtsbezirken beabsichtigen die Arbeitsämter, sich an
Verleihunternehmen zu beteiligen oder namens der BA eigene PSAen zu
gründen oder haben dies bereits getan?

Da in jedem Arbeitsamtsbezirk mindestens ein PSA-Vertrag mit einem Dritten
zustande gekommen ist, erübrigen sich derartige Überlegungen.

18. Ist eine solche Beteiligung oder eine selbst errichtete PSA zeitlich befris-
tet?

Siehe Antwort zu Frage 17.

19. Können Verleihunternehmen, an denen Arbeitsämter beteiligt sind, oder
vom Arbeitsamt selbst gegründete PSAen an künftigen PSA-Vergabever-
fahren im eigenen oder an anderen PSA-Vergabeverfahren in fremden
Arbeitsamtsbezirken teilnehmen?

Siehe Antwort zu Frage 17.
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20. Findet in den Fällen, in denen erstmalig im Rahmen eines PSA-Vergabe-
verfahrens kein Vertrag mit einem Verleihunternehmen zustande gekom-
men ist, künftig kein PSA-Vergabeverfahren mehr statt?

Siehe Antwort zu Frage 17.

21. Planen Arbeitsämter auch arbeitsamtsbezirkübergreifend die Gründung
eigener PSAen, die die gesetzlichen Aufgaben für mehrere Arbeitsämter
übernehmen?

Nein. Siehe auch Antwort zu Frage 17.

22. Welche Unternehmen haben an welchen Standorten die Zuschläge für die
ausgeschriebenen Lose erhalten?

In der Anlage ist eine Übersicht über die in den jeweiligen Arbeitsamtsbezirken
abgeschlossenen PSA-Verträge beigefügt.
Aufgrund der Vielzahl der abgeschlossenen PSA-Verträge und ihrer unter-
schiedlichen Laufzeiten prüft die BA, ob sie derart aufgeschlüsselte Übersich-
ten weiter fortschreibt. Aus den Internet-Angeboten der einzelnen Arbeitsämter
können jedoch Firmennamen und Anschriften der vor Ort tätigen PSAen erse-
hen werden.

23. Um welche Zeitarbeitsunternehmen handelt es sich dabei schwerpunkt-
mäßig – Zeitarbeitsunternehmen, Bildungsträger oder andere?

Siehe Antworten zu den Fragen 22 und 10.

24. Nach welchem Bewertungsmaßstab oder Punktesystem wurde die Ver-
gabe entschieden?

Siehe Antworten zu den Fragen 3 und 7.
Bei der Gewichtung der Fachkunde, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit
einerseits und des Preises andererseits wurde ein Verhältnis von 40:60 angelegt.
Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass nur Angebote, die bereits eine nach
Qualifikationsgesichtspunkten getroffene Vorauswahl bestanden hatten, derge-
stalt gewichtet wurden.

25. Waren die Bewertungsmaßstäbe in allen Regionen einheitlich?

Die vorgegeben Bewertungsmaßstäbe waren in allen Arbeitsämtern gleich. Die
Bewertung von Fachkunde, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit oblag dem
jeweiligen Arbeitsamt.

26. Durch welche Maßnahmen wurden die Konzepte der Anbieter auf Mach-
barkeit überprüft?

Im Rahmen der Bewertung der Fachkunde werden die von den Bewerbern dar-
gestellte Strategie zur Durchführung der vermittlungsorientierten Arbeitnehmer-
überlassung sowie die vorgesehenen integrationsfördernden Aktivitäten in den
verleihfreien Zeiten einer vergleichenden Betrachtung unterzogen sowie die an-
gestrebten Erfolgsquoten unter Plausibilitätsaspekten bewertet.
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27. Wie entscheidend war im Vergabeverfahren die Höhe des Angebotsprei-
ses für den Grundbetrag?

Siehe Antwort zu Frage 24.

28. Wer entscheidet seitens des Arbeitsamtes über die Kündigung einer PSA,
und wovon wird eine etwaige Kündigung abhängig gemacht?

Über die Kündigung eines PSA-Vertrags entscheidet die Direktorin oder der
Direktor des Arbeitsamtes. Die ordentliche Kündigung kann von beiden Ver-
tragsseiten ohne Angabe von Gründen erfolgen.

29. Inwieweit werden Statistiken zum „Abbruch von PSAen“ geführt und
wie werden diese veröffentlicht?

Laut Auskunft der BA wird die Zahl der abgebrochenen PSA-Verträge nicht
systematisch erfasst.

30. Wie wird künftig bei der Vergabe von PSAen vorgegangen?

Erfolgt dasselbe Verfahren wie augenblicklich oder ist geplant, aufgrund
der gewonnenen Erfahrungen gezielt PSAen an Unternehmen zu verge-
ben, die sich bewährt haben?

Siehe hierzu zunächst Antwort auf Frage 3. Öffentliche Aufträge werden an
fachkundige, zuverlässige und leistungsfähige Firmen vergeben (§ 97 Abs. 4
GWB). Eine gezielte Auftragsvergabe an PSAen, die sich bewährt haben, ist
unzulässig. Es ist allerdings davon auszugehen, dass sich bewährte Firmen im
Wettbewerb durchsetzen.
Am 14. Oktober 2003 veranstaltet die BA in Berlin eine PSA-Fachtagung, bei
der die bisherigen Erfahrungen bei der Umsetzung des neuen arbeitsmarkt-
politischen Förderinstruments PSA auf breiter Grundlage ausgetauscht werden
sollen.

31. Wie beurteilt die Bundesregierung aus wettbewerbsrechtlicher und wirt-
schaftspolitischer Sicht Berichte der Mittelstandsvereinigung Zeitarbeit
e. V. (Pressemitteilung vom 24. April 2003), wonach erste PSAen auf
dem Zeitarbeitsmarkt mit Stundensatzpreisen werben, die weit unter den
ortsüblichen Marktpreisen liegen?

Bei dem in der Pressemitteilung der Mittelstandsvereinigung Zeitarbeit e. V.
geschilderten Einzelfall handelte es sich um das Angebot einer PSA, die ledig-
lich sog. Helfer anbietet.

32. Gibt es Anzeichen dafür, dass durch die Tätigkeit der PSAen Arbeits-
plätze bei Zeitarbeitsunternehmen gefährdet werden?

Trifft es zu, dass in einzelnen Fällen die Verrechnungssätze unter den
Lohnkosten der PSA-Beschäftigten liegen und in Extremfällen sogar kos-
tenlos angeboten werden?

Die Tätigkeit der PSAen zielt darauf ab, arbeitslose Arbeitnehmer durch den
Verleih und die Qualifizierung in den verleihfreien Zeiten in eine möglichst
dauerhafte Beschäftigung zu vermitteln. Dadurch sollen insbesondere auch
schwervermittelbare arbeitslose Arbeitnehmer eine Chance erhalten. Insoweit
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ist der Personenkreis, der für eine PSA-Beschäftigung in Frage kommt, und
derjenige der bei einem nicht als PSA tätigem Zeitarbeitsunternehmen beschäf-
tigt ist, nicht deckungsgleich.
Laut Auskunft der BA liegen zu dem zweiten Teil der Frage keine empirischen
Daten vor.

33. Liegen Erkenntnisse oder Schätzungen vor, ob der durch die PSAen ge-
wünschte „Klebeeffekt“ (Übergang des Mitarbeiters in ein Arbeitsver-
hältnis beim Kunden) häufiger und nachhaltiger eintritt als bei der privat-
wirtschaftlichen Zeitarbeit?

Ausdrückliches Ziel der PSAen ist es, Arbeitslose durch vermittlungsorientierte
Zeitarbeit in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Eine fundierte Antwort auf
diese Frage kann allerdings frühestens im nächsten Jahr durch die empirische
Sozialforschung gegeben werden.

34. Wie werden die PSAen bzw. deren Tätigkeiten ertragsteuer- und umsatz-
steuerlich behandelt?

Die PSAen bzw. deren Tätigkeiten werden steuerlich nicht anders als die „übli-
che“ gewerbliche Zeitarbeit behandelt. Bei der Personalvermittlung handelt es
sich um eine gewerbliche Tätigkeit, deren Einkünfte als Einkünfte aus Gewer-
bebetrieb grundsätzlich der Einkommen- bzw. Körperschaft- und Gewerbe-
steuer unterliegen. Die Vermittlungstätigkeit unterliegt im Rahmen der Umsatz-
steuer dem Regelsteuersatz von 16 %.

35. Trifft es zu, dass gemäß einer internen Anweisung der BA beim Vergabe-
verfahren eine Gewichtung der Angebote nach Konzept (40 %) und Preis
(60 %) erfolgen soll?

Wie begründet die Bundesregierung diese Gewichtung?

Treffen Aussagen beteiligter Unternehmen zu, die berichten, dass allein
der Preis maßgeblich entscheidend war?

Aussagen, wonach bei der Vergabe nur der Preis entscheidend war, treffen nicht
zu. Die Gewichtung von Konzept und Preis derjenigen Bewerber, die grund-
sätzlich für die Auswahl qualifiziert sind, erfolgte bisher im Verhältnis 40 zu 60
(vgl. auch die Antwort zu Frage 24). Diese Relation resultiert daraus, dass die
BA dem Preiswettbewerb gezielt ein hohes Gewicht beimisst.

36. Trifft es zu, dass eine Vielzahl von Bildungsträgern einen Wettbewerbs-
vorteil im PSA-Vergabeverfahren dadurch hat, dass diese aufgrund der
steuerlichen Gemeinnützigkeit ihre Angebote wesentlich günstiger ge-
stalten können als private Zeitarbeitsfirmen?

Trifft es zu, dass solche Bildungsträger vor allem aufgrund bestehender
guter Kontakte zu den Arbeitsämtern eher Zuschläge erhalten haben?

Nein. Sofern gemeinnützige Träger zusätzlich zu dem von ihnen verfolgten
steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zweck auch eine PSA betreiben, handelt
es sich um einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.
Soweit die gemeinnützige Körperschaft nicht in erster Linie eigenwirtschaftli-
che Zwecke verfolgt, entfällt die Gemeinnützigkeit zwar grundsätzlich nicht in
Gänze, jedoch bestehen aus Gründen der Wettbewerbsneutralität insoweit keine
Steuervergünstigungen. Soweit von der gemeinnützigen Körperschaft ein oder



Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode – 9 – Drucksache 15/1611

mehrere wirtschaftliche Geschäftsbetriebe unterhalten werden, die insgesamt
die Tätigkeit der gemeinnützigen Körperschaft noch nicht dominieren, ist der
wirtschaftliche Geschäftsbetrieb körperschafts- und gewerbesteuerpflichtig,
außerdem greift der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 % gemäß § 12 Abs. 2
Nr. 8a Umsatzsteuergesetz (UStG) nicht.
Aufgrund des standardisierten Vergabeverfahrens spielen Kontakte zum Ar-
beitsamt bei der Zuschlagserteilung keine Rolle.

37. Trifft es zu, dass die in den Ausschreibungsunterlagen genannten Ziel-
gruppen für PSA-Beschäftigte die arbeitsmarktpolitischen Vorgaben des
Gesetzes in der Mehrzahl der Fälle nicht erfüllen?
Wenn ja, warum?
Wenn ja, was gedenkt die Bundesregierung dagegen zu tun?

Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit kommen nur Personen für eine PSA-Be-
schäftigung in Frage, die nicht durch andere Vermittlungsinstrumente gefördert
werden können, die voraussichtlich in kurzer Zeit zu einer Beschäftigungsauf-
nahme führen.

38. Trifft es zu, dass die Zielgruppen in den einzelnen Ausschreibungsverfah-
ren sehr unterschiedlich definiert werden?
Wenn ja, warum ist dies so?

Die Zielgruppen wurden in den einzelnen Ausschreibungsverfahren unter-
schiedlich festgelegt. Dies resultiert aus den unterschiedlichen regionalen
Gegebenheiten des Arbeitsmarkts und der unterschiedlichen Strukturen der
Arbeitslosigkeit sowie den daraus abzuleitenden unterschiedlichen arbeits-
marktpolitischen Gesamtstrategien der einzelnen Arbeitsämter.
Zur Orientierung der Arbeitsämter ist von der Hauptstelle der BA lediglich vor-
gegeben, dass sich die Zielgruppenfestlegung an folgenden Grundsätzen auszu-
richten hat: Es muss sich um Personen handeln, die kurzfristig nicht vermittel-
bar, aber dennoch beschäftigungs- und verleihfähig sind.

39. Teilt die Bundesregierung die Gesamteinschätzung vieler Beteiligten,
dass die PSAen dem Grundgedanken des Hartz-Konzeptes, das Zeitarbeit
als Brückenfunktion nutzen wollte und den Schwerpunkt auf Qualifika-
tion einsatzfreier Zeiten setzte, nicht entspricht?

Nein. Da die überwiegende Zahl der PSAen noch keine drei Monate tätig ist, ist
es für eine Beurteilung der Tätigkeiten der PSAen noch zu früh. Einzelbeispiele
zeigen aber schon jetzt, dass der Grundgedanke des Hartz-Konzeptes erfolg-
reich umgesetzt wird.

40. Von welchen Beschäftigungsquoten geht die Bundesregierung bzw. die
Arbeitsverwaltung bzw. die PSAen derzeit realistischerweise aus?
Wie hoch wird das Risiko der Nichteinsatzzeiten eingeschätzt?

Die Verleihquoten als den Angebotspreis erheblich beeinflussende Größe wur-
den von den PSA-Anbietern unterschiedlich hoch kalkuliert. Detaillierte Infor-
mationen über den Umfang der Verleihaktivitäten wird die von den PSA-Be-
treibern monatlich zu erstellende PSA-Berichterstattung liefern. Auf der Basis
der für August 2003 vorliegenden Daten ergibt sich eine durchschnittliche Ver-
leihquote in Höhe von 60 %. Es ist davon auszugehen, dass eine allgemeine
konjunkturelle Belebung die Verleih- und Vermittlungsquoten erhöhen wird.
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